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Merkblatt Schweizerpass und Identitätskarten  
 
Die regionalen Ausweiszentren sind für Schweizerpässe und Identitätskarten zuständig.  
 
Bitte wenden Sie sich - nach eigener Wahl - an eines der sieben Ausweiszentren im Kanton Bern 
(Bern, Biel, Courtelary, Interlaken, Langnau, Langenthal oder Thun). Reservieren Sie sich 
telefonisch (031 635 40 00) oder über Internet (www.schweizerpass.ch) beim Ausweiszentrum 
einen Termin.  
 

 
Beim E-Pass 10 sind Ihre Daten sind elektronisch gespeichert. Mit diesem Pass reisen Sie 
visumsfrei in die USA. 
 
Weitere Informationen: www.schweizerpass.ch / www.be.ch/pass 
 

Identitätskarte  
Für Reisen im europäischen Raum und zur Bestätigung  
der Identität im Inland (z.B. Post/Bank).  
• Erwachsene, gültig 10 Jahre  Fr.  70.--*  
• Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, gültig 5 Jahre  Fr.  35.--*  

 
E-Pass 10  
Für Reisen weltweit. Zu beachten sind die Einreisebestimmungen 
des Reiselandes (Gültigkeit / Visa).  
• Erwachsene, gültig 10 Jahre  Fr.  145.--*  
• Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, gültig 5 Jahre Fr. 65.--*  

 
Kombi-Angebot  
Bei gleichzeitiger Bestellung werden Pass und Identitätskarte 
zusammen zu einem reduzierten Preis ausgestellt.  
• Erwachsene, gültig 10 Jahre  Fr.  158.--*  
• Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, gültig 5 Jahre  Fr.  78.--*  

 
Garantierte Lieferfrist für Pass und Identitätskarte: max. 10 Arbeitstage  
*Preise inkl. Porto  
 
Provisorischer Pass  
Für Notfälle, sofern die Zeit bis zur Ausstellung eines ordentlichen Passes 
oder einer Identitätskarte nicht abgewartet werden kann.  
• Erwachsene und Kinder  Fr.  100.-- 
• Zuschlag für die Ausstellung am Samstag oder die Ausstellung am Flughafen  Fr.  50.— 
 
Polizeiliche Verlustmeldung  
Ist nach einem Ausweisverlust bei der Kantonspolizei Bern  
oder dem Ausweiszentrum persönlich aufzugeben.  
• Pro Ausweis  
 Fr.  20.-- 
Weitere Zuschläge für ausserordentliche Dienstleistungen 
werden gemäss Ausweisverordnung erhoben. 


